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 Veröffentlicht am 02.07.1998

Index

27/01 Rechtsanwälte

32/07 Stempelgebühren Rechtsgebühren Stempelmarken

Norm

GebG 1957 §13 Abs3;

RAO 1868 §11 Abs2;

Rechtssatz

§ 13 Abs 3 GebG ordnet ohne weitere Unterscheidung die gesamtschuldnerische Gebührenp6icht für alle an, die in

o8ener Stellvertretung handeln. Lege non distinguente ist daher nicht zwischen berufsmäßigen Parteienvertretern und

anderen Vertretern zu unterscheiden. Auch Rechtsanwälte und Steuerberater fallen unter die zitierte Bestimmung

(Hinweis zB Frotz/Hügel/Popp, Kommentar zum GebG 2 zu § 13 GebG). Warum gerade berufsmäßige Parteienvertreter

von der gesetzlich normierten Gesamtschuld ausgenommen sein sollten, bleibt unerCndlich. Das Argument, eine

unwahre Berufung eines Rechtsanwaltes auf die erteilte Vollmacht sei "wohl auszuschließen", überzeugt in diesem

Zusammenhang nicht, weil sehr wohl Fälle denkbar sind, in denen eine Partei behauptet, ein Mandat zur Einbringung

einer gebührenp6ichtigen Eingabe gar nicht erteilt zu haben und gerade dafür aber die in Rede stehende

gesamtschuldnerische Verp6ichtung des Vertreters normiert wurde (Hinweis Fellner, Gebühren und Verkehrsteuern,

Band I, 2ter Teil, Stempelgebühren und Rechtsgebühren, 6 Y zu § 13 GebG). Der Umstand, daß der AbgP6 als

Rechtanwalt berufsrechtlich dazu verp6ichtet war, dem Mandat seines Klienten zu entsprechen und allenfalls mit

seinem Anspruch auf Ersatz der Barauslagen hinsichtlich der Einbringlichkeit Schwierigkeiten haben könnte, ist bei der

Frage, ob ihn die gesamtschuldnerische Haftung gem § 13 Abs 3 GebG trifft, unbeachtlich.
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